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Top 4 Antrag der SPD-Fraktion "Überprüfungsantrag zur Gebührensatzung zur Son-

dernutzung auf öffentlichen Straßen" AN/0102/25-001 
 
 
Herr Brammer führt in den Antrag ein. 
 
Herr Schetzke weist darauf hin, dass nach § 18 Absatz 1 des Niedersächsischen Straßengeset-
zes (NStrG) die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung öffentlicher Straßen einer 
Sondernutzungserlaubnis bedürfe. Zum Gemeingebrauch gehöre auch das Parken betriebsbe-
reiter Anhänger von bis zu 14 Tagen. Dies gelte auch, wenn sie mit Werbung versehen seien, 
solange sie weiterhin ihrer eigentlichen Bestimmung nach – als Transportmittel – genutzt wer-
den könnten. Werde ein Anhänger jedoch ausschließlich zu Werbezwecken abgestellt und sei 
eine Nutzung als Transportmittel erkennbar nicht mehr gegeben, liege eine erlaubnispflichtige 
Sondernutzung vor. 
 
Herr Brammer fragt nach, wie Verstöße im Einzelnen offiziell geahndet würden. Zudem erkun-
digt er sich, ob ein Kostenvergleich erfolgt sei. 
 
Herr Schetzke erläutert, dass die Verwaltung seit mehreren Jahren keine Sondernutzungser-
laubnis für das Abstellen von reinen Werbeanhängern erteile. Im Rahmen der Überwachung 
des ruhenden Verkehrs würden abgestellte Anhänger regelmäßig kontrolliert und hinsichtlich ei-
ner möglichen Sondernutzung überprüft. Werde dabei festgestellt, dass es sich um eine Son-
dernutzung handele und keine gültige Erlaubnis vorliege, liege eine Ordnungswidrigkeit vor. 
Diese werde gemäß § 61 Absatz 1 Nummer 2 NStrG in Verbindung mit § 17 Absatz 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 € geahndet. 
 
 
Beschluss: 
Das Gremium votiert für den Beschlussvorschlag der Verwaltung. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag Nr. AN/0102/25 wird abgelehnt. Damit ist der Antrag inhaltlich behandelt und formal 
erledigt. 
 
 
 


